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Bildende Künstlerinnen und Künstler an Schulen 

 

Bek. des MB vom 12. März 2025 – 25-82118 

 

Das Ministerium fördert auch im Schuljahr 2025/2026 die Ausschreibung des Berufsverban-

des Bildender Künstler Sachsen-Anhalt e. V. zur Durchführung von Projekten der kulturellen 

Bildung, die vor allem den Künstlerinnen und Künstlern des Berufsverbandes Bildender Künst-

ler Sachsen-Anhalt e. V. und allen allgemeinbildenden Schulen offensteht. 

 

Die Projekte im Umfang von ungefähr 20 Stunden können zwischen dem 11. August 2025 

und dem 27. März 2026 stattfinden. 

 

Das Programm „Bildende Künstlerinnen und Künstler an Schulen in Sachsen-Anhalt“ wird 

seit 1996 vom Land Sachsen-Anhalt finanziert. Der Berufsverband Bildender Künstler Sach-

sen-Anhalt e. V. koordiniert das Programm und reicht die Fördermittel aus. Es ist ein beson-

deres Anliegen, Schülerinnen und Schüler jenseits der großen Städte in das Programm einzu-

beziehen. Künstlerinnen und Künstler, die nicht Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler 

Sachsen-Anhalt e. V. sind, können nur berücksichtigt werden, wenn die Bewerbungen des 

Berufsverbandes Bildender Künstler Sachsen-Anhalt e. V. nicht ausreichen. 

 

Weitere Informationen stehen unter https://www.bbk-sachsenanhalt.de/ausschreibung-ku-

enstlerinnen-an-schulen-in-sachsen-anhalt-2025-26/ bereit. Die Teilnahmebedingungen sind 

zu beachten. Bewerbungsschluss ist am 30. April 2025.  


